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für die Erholung der Genossenschaftsbauern genutzt werden. 
Das gleidie gilt für Betriebsferienlager, die außerhalb der 
Schulferien für Erholungszwecke genutzt werden.

§3

Unterstützung durch die Vereinigung 
der gegenseitigen Bauernhilfe

(1) Die VdgB unterstützt die Genossenschaften
a) durch ihre Einflußnahme auf die kontinuierliche Erhö

hung des Niveaus der Urlauberbetreuuhg,
b) bei der effektiven Auslastung der Erholungseinrichtun

gen,
c) bei der Rekonstruktion, dem Um- und Ausbau vorhan

dener Erholungseinrichtungen.

(2) Im Interesse der Erhöhung der Effektivität und der 
Qualität des betrieblichen Erholungswesens nimmt die VdgB 
in Übereinstimmung mit den Genossenschaften Einfluß dar
auf, daß schrittweise mehrere Genossenschaften gemeinsame 
Kapazitäten für die Urlauberbetreuung schaffen.

Investitionen

§4
(1) Die Planung, Vorbereitung und Durchführung von In

vestitionen für Erholungseinrichtungen hat im Rahmen der 
staatlichen Plankennziffern Investitionen (materielles Volu
men) des Volkswirtschaftsplanes zu erfolgen. Die Vorberei
tung und Durchführung der Vorhaben ist entsprechend den 
Rechtsvorschriften über Investitionen vorzunehmen.

(2) Die Genossenschaften sichern im Rahmen ihrer Be
triebspläne die Erhaltung, Rekonstruktion, den Um- und 
Ausbau ihrer Erholungseinrichtungen.

(3) Die Erweiterung von Erholungseinrichtungen oder die 
Neuschaffung von Kapazitäten hat in Zusammenarbeit mit 
der VdgB und vorrangig als gemeinsames Vorhaben der Ge
nossenschaften und ihrer Kooperationspartner unter Nutzung 
der Möglichkeiten der territorialen Rationalisierung zu erfol
gen und ist ausschließlich für Erholungszwecke vorzusehen. 
Kombinierte Erbolungs- und Schulungsheime dürfen nicht 
errichtet werden.

(4) Bei der Bildung gemeinschaftlichen Eigentums an Er
holungseinrichtungen ist das Volkseigentum gesondert aus
zuweisen.

(5) Den neu zu schaffenden Kapazitäten für betriebliche 
Erholungseinrichtungen sind die staatlichen Investitionsauf
wandsnormative entsprechend der im § 7 genannten Rechts
vorschrift für Erholungsbauten zugrunde zu legen.

§5
(1) Mit der Rekonstruktion, dem Um- und Ausbau, der Er

weiterung und der Neuschaffung von Kapazitäten in Erho
lungseinrichtungen darf erst nach Bestätigung durch den Rat 
des Bezirkes, auf dessen Territorium die Investitionen durch
geführt werden sollen, begonnen werden. Mit dem Antrag 
auf Bestätigung sind dem Rat des Bezirkes durch den Inve
stitionsauftraggeber vorzulegen:

a) die Zustimmung des Rates des Kreises, auf dessen Ter
ritorium das Vorhaben realisiert werden soll,

b) die Stellungnahme des für den Standort des Objektes 
zuständigen Sekretariats des Kreisvorstandes der VdgB,

c) die Standortgenehmigung des zuständigen örtlichen 
Rates,

d) der Prüfbescheid der staatlichen Bauaufsicht
sowie die anderen entsprechend den Rechtsvorschriften er
forderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die Vor
bereitung und Durchführung von Investitionen.

(2) Die Standortgenehmigung für Erholungseinrichtungen 
darf nur erteilt werden, wenn die erforderlichen Arbeits
kräfte, die Versorgungsleistungen für die Bewirtschaftung 
und die notwendigen Folgeinvestitionen für die Nutzung der 
Erholungseinrichtungen im Territorium realisiert werden 
können.

(3) Die Kontrolle der Einhaltung der staatlichen Plankenn
ziffern Investitionen (materielles Volumen), der Titelliste, der 
Bebauungspläne und der mit der Standortgenehmigung ge
troffenen Festlegungen erfolgt durch den Rat des Bezirkes, 
auf dessen Territorium die Investition durchgeführt wird. 
Die Pflichten der anderen örtlichen Räte werden davon nicht 
berührt.

(4) Der Kauf von Gebäuden und baulichen Anlagen für 
Erholungszwecke und der Abschluß von Verträgen zur Nut
zung von Kapazitäten zur Durchführung von Erholungsur
laub durch Genossenschaftsbauern bedarf der Zustimmung 
des für den Standort der Erholungseinrichtung zuständigen 
Rates des Kreises.

§ 6
Kontrollrechte

(1) Der Rat des Bezirkes nimmt die Kontrolle der Einhal
tung der Rechtsvorschriften über die Errichtung, Bewirt
schaftung und Nutzung von betrieblichen Erholungseinrich
tungen wahr. Bei Feststellung von Verstößen ist die Wieder
herstellung der Gesetzlichkeit zu gewährleisten.

(2) Der Rat des Kreises ist berechtigt, die Auslastung der 
Erholungseinrichtungen im Territorium zu überprüfen.

Schlußbestimmungen
§7

(1) Die Durchführungsbestimmung vom 13. November 1979 
zur Verordnung über die Nutzung betrieblicher Erholungs
einrichtungen (Sonderdruck Nr. 1026 des Gesetzblattes) ist in 
den Genossenschaften entsprechend anzuwenden.

(2) Auf der Grundlage des § 7 Abs. 3 des LPG-Gesetzes 
vom 2. Juli 1982 (GBl. I Nr. 25 S. 443) wird den Genossen
schaften empfohlen, zur effektiven Nutzung ihrer Erholungs
einrichtungen entsprechend der Anlage zu verfahren.

§ 8
Diese Anordnung tritt am 15. Juli 1985 in Kraft.

Berlin, den 22. Mai 1985

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft

L i e t z

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Empfehlungen 
zur effektiven Nutzung der Erholungseinrichtungen 

von Genossenschaften 
im Bereich der sozialistischen Landwirtschaft

(1) Die Entwicklung und Verbesserung der Erholungsbe
dingungen für die Genossenschaftsmitglieder ist auf die För
derung der sozialistischen Lebensweise, des Leistungsver
mögens und der Initiative der Genossenschaftsmitglieder ge
richtet. Deshalb nutzen die Genossenschaften zur Verwirk-


